
 

Aufnahmeantrag Werder Freundeskreis Weserbergland     

                   
Sponsoring              Mitgliedsnummer:  S-________ 

 

 

 

FIRMA: _________________________________ 

 

 

Name:  ________________________     Vorname:  _______________________ 
 
Straße:  ________________________     PLZ/Ort:     _______________________ 
 
Telefon: ________________________    Fax: _____________________________ 
 
Handy: ________________________     eMail: ___________________________ 
 
Geburtsdatum: ________________     Beruf:  ___________________________ 
 
 
 
Eintrittsdatum: ______.______._________ 
  
 
 
Das Fördermitglied (Sponsor) verpflichtet sich einen Jahresbeitrag von 50,00 € auf das unten 
genannte Konto zu überweisen. Der Beitrag gilt für das laufende Geschäftsjahr und kann sich von 
Jahr zu Jahr ändern. Änderungen werden dem Fördermitglied/Sponsor vor Fälligkeit gesondert 
mitgeteilt. Der Jahresbeitrag ist zum 01.01. eines Jahres zu entrichten.  

 
Im Gegensatz zu Vollmitgliedern ist das Fördermitglied nicht Stimmberechtigt.  
 
Bitte Foto einreichen, damit wir dies auf unserer Homepage veröffentlichen können. Am besten 
als JPG, PGN in hoher Auflösung! 
 

Kontoinhaber: Freundeskreis Weserbergland  
Konto-Nr.: 151 223 468  

BLZ: 250 500 00 
Braunschweigische Landesbank (Nord/LB) 

Verwendungszweck: Finanzielle Unterstützung des Fanclubs  
 

 
 

Ziel und Zweck des Werder Freundeskreis Weserbergland sind wie folgt definiert:  
1) Aktives Interesse für Werder Bremen in der Gemeinschaft  
2) Möglichkeit des Besuchs von Heim- und Auswärtsspielen in der Gemeinschaft ohne Zwang  
3) Geselliges Miteinander und Aktivitäten auch außerhalb des Sports auf freundschaftlicher Basis ohne Zwang  
 

 
 
Die Mitgliedschaft kann jederzeit beim Vorstand durch schriftliche Eingabe des Mitglieds gekündigt werden. Durch 
Nichtzahlung des Förderbeitrages, schwerwiegende Verfehlung oder Verunglimpfung des WFW, kann ein Mitglied aus 
dem Freundeskreis ausgeschlossen werden. Hierzu bedarf es der einstimmigen Mehrheit des Vorstandes oder der 
einfachen Mehrheit der Mitgliederversammlung. Ein Anspruch auf Rückzahlung der Jahresgebühr oder den geleisteten 
Beiträgen besteht nicht. Über die Verwendung der Mitgliedsbeiträge entscheidet der Vorstand bzw. die 
Mitgliederversammlung mit einfacher Mehrheit.  

 
JA, ich bin dabei!  
 
______________________________, den _____._______._________                 ____________________________________ 
                 Unterschrift Fördermitglied/Sponsor 


